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Baubewilligungen 
 
Nach öffentlicher Auflage und Publikation wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 

• Pedro und Regula Hofer-Frei, Dorfstrasse 27, 5233 Stilli, für eine Dachsanierung und Einbau von 
Dachfenstern auf Parzelle Nr. 401  
 

• Wohnprofil AG, Poststrasse 5, 5600 Lenzburg, für den Neubau eines Einfamilienhauses auf Par-
zelle Nr. 461 

 
 
Der Gemeinderat hat in eigener Kompetenz folgende Baubewilligung erteilt: 

Franz und Agnes Liechti-Zumsteg, Widumstrasse 1, 5233 Stilli, für die Erstellung eines Gerätehäu-
schens im Garten der Liegenschaft „Widumstrasse 2“. 
 
 
 
 
Rechtskräftige Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
 
Die Referendumsfrist ist am 23. Juli 2002 unbenutzt abgelaufen. Sämtliche an der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 21. Juni 2002 gefassten Beschlüsse sind somit gemäss § 32 
des Gemeindegesetzes in Rechtskraft erwachsen. 
 
 
 
 



Altersrenten der AHV 
 
Die Gemeindezweigstelle der Sozialversicherungsanstalt macht darauf aufmerksam, dass der Antrag 
zur Ausrichtung der AHV-Rente mindestens 3 Monate vor Erreichen des Rentenalters gestellt wer-
den muss. Das Rentenalter beträgt für Frauen 63 Jahre (Jg. 1939 bis 1941) bzw. 64 Jahre (Jg.1942 
und jünger). Das ordentliche Rentenalter für Männer beträgt 65 Jahre. Anträge sind auf der Ge-
meindezweigstelle (Finanzverwaltung) erhältlich, welche auch weitere Auskünfte erteilt. 
 
 
 
 
Kinderspielplatz/Sportwiese 
 
Der Gemeinderat macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass auf dem ganzen Areal des Kinder-
spielplatzes und der Sportwiese ein „Spielverbot“ für Hunde gilt! Ein allfälliges „Übrigbleibsel“ des 
Hundes ist aus Rücksicht auf die Mitmenschen, insbesondere auf die Kinder, aufzunehmen. Wir ersu-
chen alle Hundehalter, sich dies zu Herzen zu nehmen. Danke. 
 
 
 
 
„Sicherheit auf dem Schulweg 
 
Liebe OberstufenschülerInnen 
Liebe Eltern 
 
Bereits ist das neue Schuljahr wieder ein paar Tage alt und wir hoffen, dass alle gut gestartet sind. 
 
Noch im alten Schuljahr ist uns aufgefallen, dass viele SchülerInnen die Hauptstrasse, an Stelle des 
offiziellen Schulweges, benützen. Weiter wurden Verkehrsregeln wie das „Zuzweitfahren“, Anhängen 
etc. missachtet. 
 
Wir bitten Euch, den offiziellen Schulweg zu benützen und die Verkehrsregeln einzuhalten!  
 
In der immer dunkler werdenden Jahreszeit ist es besonders wichtig und auch Vorschrift, dass das 
Licht an den Fahrrädern intakt und eingeschaltet ist. 
 
 Schulpflege Stilli“ 
 
 



 

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN 
 
 
Geburt 
 
Nyon 08.08.2002 Baumann, Mathis, Tochter des Baumann, Jean-

Claude und der Baumann geb. Bissinger, Nathalie 
Patricia, von Stilli AG, in Le Vaud VD 

 
Trauungen 
 
Baden AG 21.08.2002 Schätti, David, geb. 1970, von Bergdietikon AG, in 

Stilli AG und Ernst, Daniela, geb. 1977, von Holzi-
ken AG, in Stilli AG 

 
Niederlenz AG 24.08.2002 Häfeli, Manuel, geb. 1974, von Seengen AG, in Mö-

riken-Wildegg AG und Lehner, Maja Carolina, geb. 
1975, von Stilli AG, in Möriken-Wildegg AG 

 
Wil AG 30.08.200 Marty, Simon-Kurt, geb. 1977, von Rothenthurm 

SZ, in Döttingen AG und Lehner, Kerstin, geb. 
1978, von Stilli AG, in Döttingen AG 

 
Todesfälle 
 
Nachtrag: 
Salem (Deutschland) 14.05.2002 Finsterwald geb. Biedermann, Anna, geb. 1921, 

von Stilli AG, in Deutschland 
 
Baden AG 24.07.2002 Lehner, David, geb. 1932, von und in Stilli AG 
 
Genf 29.07.2002 Finsterwald geb. Betzin, Irmgard Margarete 

Hedwig, geb. 1940, von Stilli AG, in Vernier GE 
 
Brugg AG 29.07.2002 Finsterwald, Hans, geb. 1917, von Stilli AG, in 

Brugg AG 
 
Würenlingen AG 05.08.2002 Müller, Hans, geb. 1918, von Brugg AG, in Stilli AG 
 
Brugg AG 19.08.2002 Strössler geb. Invernizzi, Anita, geb. 1913, von 

Stilli AG, in Gebenstorf AG 
 
Baden AG 21.08.2002 Cappello, Giovanni Stefano, geb. 1929, von Stilli 

AG, in Wettingen AG 
 
 



 

DIVERSE MITTEILUNGEN/VEREINSNACHRICHTEN 
 
 
„Betriebsbewilligung vom 12.7.02  
 
Das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau hat am 12.7.02 der Spitex Rein die Betriebsbewil-
ligung als "Organisation der Krankenpflege und Hilfe zu Hause" erteilt. 
 
Wir freuen uns über diesen Entscheid. Es zeigt, dass es uns auch als kleinere Organisation gelungen 
ist, die seit in Kraft treten des neuen Krankenversicherungsgesetzes gestellten manigfaltigen Bedin-
gungen zu erfüllen. Es ist uns aber auch bewusst, dass die Entwicklung im Spitex-Bereich nicht abge-
schlossen ist, und wir als Organisation anpassungsfähig, flexibel und kreativ bleiben müssen. Wir zäh-
len dabei auch auf die Unterstützung unserer Vertragsgemeinden, unserer Mitglieder,  Klienten  und 
Gönner und danken für ihr Vertrauen. 
 Spitex Rein“ 
 


